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Krummhörn, der 11.06.2026 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 2021/811 
öffentlich 

 

Federführun
g: 

Fachbereich 3 Datum: 03.06.2026 
Bearbeiter: Erik Baumann AZ:  
Verfasser: Fenna Klaassen   

 
 

Beratungsfolge Termin  

Bildungs,- Sport, - und Kulturausschuss - 
Beratung 

11.06.2026  öffentlich 

Verwaltungsausschuss - Beratung 16.06.2026  nicht öffentlich 
Rat - Beschluss 29.06.2026  öffentlich 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Änderung der Regelung zwischen der Gemeinde Krummhörn und dem 
Heimatverein Krummhörn e.V. zur Abführung der Eintrittsgelder des Burg- und 
Mühlenmuseums. 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Heimatverein Krummhörn e.V. werden künftig 90 % und der Ostfriesischen 
Landschaft weiterhin 10 % der erzielten Eintrittseinnahmen überlassen. 
 
 
 
Sachverhalt: 
Die bisherige Regelung, wonach die Gemeinde Krummhörn 60 %, die Ostfriesische 
Landschaft 10 % und 40 % der Eintrittsgelder des Burg- und Mühlenmuseums der 
Heimatverein erhält, soll teilweise aufgehoben werden.  

 
Der Einnahmeanteil der Gemeinde Krummhörn aus Eintrittsgeldern des 
Burgmuseums der vergangenen drei Jahre stellt sich wie folgt dar:  
 
2023: 1.489,68 €  
2024: 2.219,94 € 
2025: 2.839,32 €  

 
Sofern das Mühlenmuseum wieder eröffnet wird, sind künftig auch hierfür 
entsprechende Einnahmeausfälle zu berücksichtigen. 

 
Mit der Änderung der Abführungsregelung soll die Ostfriesische Landschaft weiterhin 
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10 % der Einnahmen aus Eintrittsgeldern und der Heimatverein künftig 90 % 
erhalten. 

 
Die Überlassung von 90 % der Einnahmen aus Eintrittsgeldern an den Heimatverein 
soll dazu beitragen, das bestehende Defizit zu verringern und den Museumsbetrieb 
langfristig zu sichern.  
 
   
 
Kosten/Folgekosten:  
keine 
  
 
 
gez. 
Hilke Looden 
Bürgermeisterin 
 
Anlagen: 
Antrag Verzicht Eintrittsgelder 
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